MUSTERVORLAGEA.5 Markiere die korrekte Position mit einem X. Wenn Sie die Anforderungen für eines der angegebenen Beispiele nicht erfüllen, wählen Sie "sonstig" und geben Sie an, welche Rechtsform Ihre Gesellschaft angehört, z. B. Vereinigung, Stiftung, KMU.

[bookmark: _Hlk218871785]Füllen Sie die Teile A1, A1a-3a und A4 nicht aus.
A.2 und A.3  Der Name und der eingetragene Sitz der Gesellschaft sollten mit den Registrierungsdokumenten Ihres Landes und dem Finanzierungsantrag übereinstimmen.



	Vordruck für die bei der Beantragung von De-minimis-Beihilfen mitzuteilenden Angaben

	Gilt für De-minimis-Beihilfen, die zu den in der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen (A Bl. EU L 2023/2831 vom 15.12.2023) festgelegten Bedingungen gewährt werden.

	A. Angaben zum Unternehmen, dem die De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll[endnoteRef:1]) [1: ) Wenn ein Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Partnergesellschaft, ein Komplementär einer Kommanditgesellschaft bzw. einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, der kein Aktionär ist, ein Gesellschafter einer Einzelgesellschaft mit beschränkter Haftung oder ein Aktionär einer einfachen Aktiengesellschaft bzw. ein anderes Unternehmen, auf das die Steuerpflicht im Zusammenhang mit der Tätigkeit in dieser Gesellschaft übertragen wurde, De-minimis-Beihilfen beantragt, werden Angaben zu dieser Gesellschaft gemacht. Im Falle einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts sind die NIP-Steueridentifikationsnummer dieser Gesellschaft, der Name, unter dem sie auf dem Markt tätig ist, und ihre Niederlassung anzugeben, und falls weder Name noch Niederlassung vorhanden sind, die Vor- und Nachnamen sowie die Anschriften aller Gesellschafter dieser Gesellschaft.] 

	A1. Angaben zum Antragsteller, der kein Unternehmen ist, dem die De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll[endnoteRef:2]) [2: ) Auszufüllen, wenn ein Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer offenen Handelsgesellschaft oder einer Partnergesellschaft, ein Komplementär einer Kommanditgesellschaft bzw. einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, der kein Aktionär ist, ein Gesellschafter einer Einzelgesellschaft mit beschränkter Haftung oder ein Aktionär einer einfachen Aktiengesellschaft bzw. ein anderes Unternehmen, auf das die Steuerpflicht im Zusammenhang mit der Tätigkeit in dieser Gesellschaft übertragen wurde, De-minimis-Beihilfen beantragt (es sind Angaben zu diesem Gesellschafter, Aktionär bzw. Komplementär oder zu dem Dritten, auf den die Steuerpflicht übertragen wurde, zu machen).] 


	1. NIP-Steueridentifikationsnummer des Unternehmens
	1a. NIP-Steueridentifikationsnummer des Antragstellers[endnoteRef:3]) [3: ) Sofern NIP-Steueridentifikationsnummer vorliegt.] 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	2. Vorname und Nachname bzw. Name des Unternehmens
	2a. Vorname und Nachname bzw. Name des Antragstellers

	
	

	3. Anschrift des Wohnsitzes oder der Niederlassung des Unternehmens
	3a. Anschrift des Wohnsitzes oder der Niederlassung des Antragstellers

	 


	

	4. Kennung der Gemeinde, in der das Unternehmen ansässig bzw. niedergelassen ist[endnoteRef:4]) [4: ) Eingetragen wird eine siebenstellige Kennnummer, die gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 15. Dezember 1998 über die detaillierten Regeln für die Führung, Anwendung und Bereitstellung des nationalen amtlichen Registers zur territorialen Aufteilung des Landes und die damit verbundenen Pflichten der staatlichen Verwaltungsbehörden und der lokalen Selbstverwaltungseinheiten festgelegt wurde. (G Bl. Pos. 1031, in der jeweils geltenden Fassung).] 


	
	
	
	
	
	
	
	




	5. Rechtsform des Unternehmens[endnoteRef:5]) [5: ) Die zutreffende Position ist mit X anzukreuzen.] 


	staatliches Unternehmen
	☐
	staatseigene Einzelgesellschaft
	☐
	Einzelgesellschaft einer Gebietskörperschaft im Sinne der Bestimmungen des Gesetzes vom 20. Dezember 1996 über die Kommunalwirtschaft (G Bl. von 2021, Pos. 679)
	☐
	ein Unternehmen, gegenüber dem der Staat, eine lokale Gebietskörperschaft, ein staatliches Unternehmen oder eine staatseigene Einzelgesellschaft die gleichen Rechte haben wie die marktbeherrschenden Unternehmen im Sinne des Gesetzes vom 16. Februar 2007 über den Schutz des Wettbewerbs und der Verbraucher (G Bl. von 2024, Pos. 1616 in der jeweils geltenden Fassung)A.6 Markiere die richtige Position mit dem X-Zeichen. Wenn du kein KMU bist, z. B. eine Gemeinde, Stiftung, Universität usw., markiere das X neben dem Punkt "anderer Unternehmer".
Ein Unternehmer im Sinne von staatlicher Beihilfe ist jede Einrichtung, die eine Geschäftstätigkeit ausübt (d. h. Waren/Dienstleistungen auf dem Markt anbietet), unabhängig von ihrer Rechtsform (Gesellschaft, Stiftung, Vereinigung, öffentliche Einrichtung), Finanzierungsmethode oder Betriebszweck (auch gemeinnützig).
siehe: Kommissionsmitteilung zum Begriff staatlicher Beihilfe gemäß Artikel 107(1) des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (2016/C 262/01) 
und der Benutzerleitfaden zur Definition von KMU
   

	☐
	[bookmark: _Hlk191547770]eine Einheit des öffentlichen Finanzsektors im Sinne des Gesetzes vom 27. August 2009 über die öffentlichen Finanzen (G Bl. von 2024, Pos. 1530 in der jeweils geltenden Fassung)
	☐
	Sonstiges (bitte angeben)
	☐
	

	6. Größe des Unternehmens gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags (A Bl. EU L 187 vom 26.06.2014, S. 1, in der jeweils geltenden Fassung)5)

	Kleinstunternehmer
	☐	mittelständischer Unternehmer
	☐
	Kleinunternehmer
	☐	sonstiger Unternehmer
	☐
	7. WZ-Code der Geschäftstätigkeit, für die eine De-minimis-Beihilfe vom Unternehmen beantragt wird[endnoteRef:6]) [6: ) Anzugeben ist der WZ-Code der Geschäftstätigkeit, für die eine De-minimis-Beihilfe vom Unternehmen beantragt wird. Ist es nicht möglich, den WZ-Code für diese Geschäftstätigkeit zu bestimmen, so ist der WZ-Code der einkommensstärksten Geschäftstätigkeit anzugeben.] 


	A.7 Bereitstellung der digitalen Klassennummer NACE (4-stelliger Code) aus der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über die statistische Klassifikation wirtschaftlicher Aktivitäten NACE Überprüfung 2 sowie zur Änderung der Ratsverordnung (EWG) Nr. 3037/90 sowie bestimmter EG-Verordnungen zu bestimmten statistischen Bereichen (OJ L 1893, S. OJ L 393),  30.12.2006, S. 1-39). Hier ist der Link zum konsolidierten Gesetz.



	
	
	
	




	a) festgelegt gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 18. Dezember 2024 über die Polnische Klassifizierung der Geschäftstätigkeiten (PKD) (G Bl. Pos. 1936)
	☐
	b) festgelegt gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 24. Dezember 2007 über die Polnische Klassifizierung der Geschäftstätigkeiten (PKD) (G Bl. Pos. 1885, in der jeweils geltenden Fassung)[endnoteRef:7]) [7: ) Auszufüllen bis zum 31. Dezember 2026, wenn das die De-minimis-Beihilfe beanspruchende Unternehmen diese Klasse der Geschäftstätigkeit nicht an die Verordnung des Ministerrats vom 18. Dezember 2024 über die Polnische Klassifizierung der Geschäftstätigkeiten (PKD) (G Bl. Pos. 1936) angepasst hat, dennoch kann in den in § 3 der Verordnung des Ministerrates vom 18. Dezember 2024 über die Polnische Klassifizierung der Geschäftstätigkeiten (PKD) genannten Fällen der WZ-Code 93.29.Z nach PKD 2007 nur bis zum 31. Dezember 2025 angegeben werden.] 

	☐
	8. Gründungsdatum des Unternehmens

	
	
	
	_
	
	
	_
	
	
	
	


    Tag            Monat                       Jahr


	9. Verbindungen zu anderen Unternehmen[endnoteRef:8]) [8: ) Unternehmen, bei denen eine Beziehung ausschließlich über eine öffentliche Behörde, wie das Finanzministerium oder über eine lokale Selbstverwaltungsbehörde besteht, gelten nicht als verbundene Unternehmen.] 


	Bestehen Verbindungen zwischen dem Unternehmen und sonstigen Unternehmen, so dass: A.9 Wenn Sie eine Finanzierung beantragen und an eine andere Einheit (oder andere Einheiten) mindestens eine der in Punkt 9 genannten Beziehungen gebunden sind, bilden Ihr Unternehmen und Ihre mit Ihnen verbundenen Einheiten ein Unternehmen. 
Geben Sie in Punkt b) an, wie viel de-minimis-Unterstützung Sie zuvor von polnischen Unternehmen als Unternehmen erhalten haben.
Diese Informationen sind notwendig, um das verfügbare De-Minimis-Unterstützungslimit für Ihr Unternehmen in Polen zu bestimmen.

Jeśli jako jedno przedsiębiorstwo nie otrzymałeś pomocy de minimis w ostatnich 3 latach od żadnego podmiotu polskiego możesz otrzymać maksymalny limit pomocy de minimis w projekcie czyli 300 tys EUR.




	(a) ein Unternehmer über die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionäre oder Gesellschafter des anderen Unternehmers verfügt?
	☐ja
	☐nein

	(b) ein Unternehmer berechtigt ist, die Mehrheit der Mitglieder des Leit- oder Aufsichtsorgans eines anderen Unternehmers zu bestellen oder abzuberufen?
	☐ja
	☐nein

	(c) ein Unternehmer berechtigt ist, einen beherrschenden Einfluss auf einen anderen Unternehmer gemäß einer mit diesem Unternehmer geschlossenen Vereinbarung oder gemäß dessen Gründungsdokumenten auszuüben?
	☐ja
	☐nein

	(d) ein Unternehmer, der Aktionär oder Gesellschafter eines anderen Unternehmers ist, aufgrund einer Vereinbarung mit anderen Aktionären, Gesellschaftern oder Gesellschaftern dieses Unternehmers allein die Mehrheit der Stimmrechte dieses Unternehmers kontrolliert?
	☐ja
	☐nein

	(e) der Unternehmer in einer der unter den Buchstaben a bis d beschriebenen Beziehungsarten zu einem anderen Unternehmer oder mehreren anderen Unternehmern steht?
	☐ja
	☐nein

	Wenn mindestens eine Ja-Antwort unter Buchst. a–e zutreffend ist, ist Folgendes anzugeben: 

	a) die NIP-Steueridentifikationsnummer aller mit dem Unternehmen verbundenen Unternehmen
	

	b) der Gesamtwert der De-minimis-Beihilfen, die allen mit dem Unternehmen verbundenen Unternehmern in den letzten 3 Jahren[endnoteRef:9]) vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe[endnoteRef:10]) gewährt wurden [9: ) Der Zeitraum der letzten drei Jahre ist so zu verstehen, dass wenn beispielsweise eine De-minimis-Beihilfe am 5. Januar 2024 gewährt wurde, werden die De-minimis-Beihilfe und die De-minimis-Beihilfe in der Landwirtschaft oder Fischerei berücksichtigt, die vom 5. Januar 2021 bis einschließlich 5. Januar 2024 gewährt wurden.]  [10: ) Der Wert der Beihilfe wird in EUR angegeben und gemäß Art. 11 Abs. 3 des Gesetzes vom 30. April 2004 über das Verfahren zur Gewährung von öffentlichen Beihilfen (G Bl. 2025, Pos. 468), der Verordnung des Ministerrats vom 11. August 2004 über die detaillierte Berechnungsweise des Wertes der in verschiedenen Formen gewährten staatlichen Beihilfen (G Bl. 2018, Pos. 461) und den einschlägigen EU-Vorschriften berechnet wurde.] 

	

	10. Information über die Gründung des Unternehmens infolge der Aufspaltung eines anderen Unternehmens bzw. der Fusion mit einem anderen Unternehmen, einschließlich durch Übernahme eines anderen Unternehmens oder infolge der Umwandlung eines UnternehmensA.10 Im Fall von mindestens einer bejahenden Antwort in den Punkten a-d bitte Folgendes angeben:
- den Wert der de-minimis-Hilfe, die alle fusionierten oder übernommenen Unternehmen in den letzten drei Jahren von polnischen Unternehmen erhalten haben
- oder den Wert der Unterstützung, die Ihr Unternehmen vor der Aufteilung oder Umwandlung erhalten hat, im Zusammenhang mit dem durch die Aufteilung/Umwandlung erworbenen Unternehmen.
Diese Informationen sind erforderlich, um die verfügbare Grenze der de-minimis-Hilfe in Polen zu bestimmen.




	Ist das Unternehmen in den 3 Jahren vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe:						

	a) durch den Zusammenschluss anderer Unternehmen entstanden?
	☐ja
	☐nein

	(b) hat es ein anderes Unternehmen übernommen?
	☐ja
	☐nein

	(c) ist es durch die Aufspaltung eines anderen Unternehmens entstanden?
	☐ja
	☐nein

	(d) ist es durch die Umwandlung eines Unternehmens entstanden?
	☐ja
	☐nein

	[bookmark: _Hlk192060741]Bei einer positiven Antwort auf den Buchstaben a oder b ist anzugeben:

	(a) die NIP-Steueridentifikationsnummer aller zusammengeschlossenen bzw. übernommenen Unternehmen
	

	(b) den Gesamtwert der De-minimis-Beihilfen, die allen zusammengeschlossenen oder übernommenen Unternehmen in den letzten drei Jahren9) vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe10) gewährt wurden.
	

	Bei einer Ja-Antwort bei den Buchstaben c oder d ist anzugeben:

	a) die NIP-Steueridentifikationsnummer des Unternehmens vor der Aufspaltung oder Umwandlung
	

	(b) der Gesamtwert der De-minimis-Beihilfe, die dem vor der Aufspaltung oder Umwandlung bestehenden Unternehmen in Bezug auf die von dem Unternehmen übernommene Geschäftstätigkeit in den letzten drei Jahren9) vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe10) gewährt wurde
	

	Wenn es nicht feststellbar ist, welcher Teil der De-minimis-Beihilfe, die das Unternehmen vor der Aufspaltung erhalten hat, für die von dem Unternehmen übernommene Geschäftstätigkeit bestimmt war, sind folgende Angaben zu machen:

	a) der Gesamtwert der De-minimis-Beihilfe, die dem Unternehmen vor der Aufspaltung in den letzten drei Jahren9) vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe10) gewährt wurde
	

	b) der Wert des Kapitals des Unternehmens vor der Aufspaltung (in PLN)
	

	c) der Wert des Kapitals des Unternehmens zum Zeitpunkt der Aufspaltung (in PLN)
	

	B. Angaben zur wirtschaftlichen Lage des Unternehmens, dem eine De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll[endnoteRef:11]) [11: ) Auszufüllen nur für Unternehmen, denen eine De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll, deren Wert nach Festlegung ihres Referenzzinssatzes berechnet wird (d. h. in Form von Darlehen, Bürgschaften, Stundungen, Ratenzahlungen), mit Ausnahme von Unternehmen, denen eine De-minimis-Beihilfe auf der Grundlage von Artikel 34a des Gesetzes vom 8. Mai 1997 über Bürgschaften und Garantien des Staates und bestimmter juristischer Personen (G Bl. von 2024, Pos. 291) gewährt werden soll, sowie natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der Übermittlung der in dieser Verordnung genannten Informationen noch keine Geschäftstätigkeit aufgenommen haben.] 
[bookmark: _Hlk219286397]B.  Füllen Sie Teil B des Formulars zur Information der wirtschaftlichen Lage nicht aus. Der MA wird Ihnen eine minimale Unterstützung in Form eines nicht erstattungsfähigen Zuschusses gewähren.
Andererseits wird Teil B von der Einheit ausgefüllt, die de Minimis-Unterstützung in Form eines Darlehens, einer Garantie, einer Rückzahlungsaufschiebung und der Ausschüttung in Raten der Unterstützung erhält, deren Wert von der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens abhängt (um seinen Wert zu berechnen, muss der Referenzsatz des Unternehmens, also die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens, bestimmt werden).




	1. Befindet sich das Unternehmen in einem Insolvenz- oder Sanierungsverfahren oder erfüllt es die Kriterien für ein Insolvenzverfahren?

	☐ja
	☐nein

	2. Befindet sich ein Unternehmen, das weder Kleinstunternehmen noch Klein- bzw. mittelständisches Unternehmen ist, oder – im Falle von Art. 4 Abs. 7 der Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (EU) 2023/2831 vom 13. Dezember 2023 auf De-minimis-Beihilfen – befindet sich ein allfälliges Unternehmen in einer schlechteren Lage ist als die für die Bonitätsbewertung mit B- erforderliche Lage?[endnoteRef:12]) [12: ) Die Bonitätsbewertung B- bedeutet ein hohes Kreditrisiko. Die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen, ist nur dann gegeben, wenn die äußeren Bedingungen günstig sind. Die Rückgewinnungsquote bei Zahlungsunfähigkeit wird als durchschnittlich bis gering eingestuft.] 


	☐ja
	☐nein
	☐nicht anwendbar

	3. Verzeichnet das Unternehmen in den 3 Jahren vor dem Tag der Beantragung der De-minimis-Beihilfe

	a) steigende Verluste?
	☐ja
	☐nein

	b) geht der Umsatz des Unternehmens zurück?
	☐ja
	☐nein

	c) steigen seine Lagerbestände oder sein ungenutztes Potenzial zur Erbringung von Dienstleistungen?
	☐ja
	☐nein

	d) verfügt das Unternehmen über Produktionsüberschüsse?[endnoteRef:13]) [13: ) Gilt nur für Produzenten.] 

	☐ja
	☐nein

	e) verringert sich der Cashflow?
	☐ja
	☐nein

	f) steigt die Gesamtverschuldung des Unternehmens?
	☐ja
	☐nein

	g) steigen die Zinsbeträge auf die Verbindlichkeiten des Unternehmens?
	☐ja
	☐nein

	h) verringert sich der Wert des Nettovermögens des Unternehmens oder ist er gleich Null?
	☐ja
	☐nein

	i) sind andere Umstände eingetreten, die auf Schwierigkeiten im Bereich der Zahlungsfähigkeit hindeuten?
	☐ja
	☐nein

	Wenn ja, bitte angeben:

	 C.1 Wenn Sie mit JA antworten, können Sie eine de-minimis-Unterstützung aus der Verordnung 2023/2831 beantragen, vorausgesetzt, Sie verwenden diese nicht für die Primärproduktion von Fischerei, Aquakultur und landwirtschaftlichen Produkten.
C.2 Wenn Sie mit JA antworten, sollten Sie eine de-minimis-Unterstützung in den Bereichen Fischerei, Aquakultur und landwirtschaftliche Produktion beantragen (separate Vorschriften).
C.3 Wenn Sie Aktivitäten im Zusammenhang mit der Primärproduktion in den Bereichen Fischerei, Aquakultur und Landwirtschaft durchführen (antworten Sie mit JA in C.1) und gemäß Verordnung 2023/2831 eine de-minimis-Unterstützung für weitere Ausgaben beantragen, stellen Sie eine Abtrennung der Konten sicher.







	C. Angaben zur Geschäftstätigkeit des Unternehmens, dem die De-minimis-Beihilfegewährt werden soll

	 1. Ist das Unternehmen, dem eine De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll, in den folgenden Bereichen tätig? 

	a) Primärproduktion von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen[endnoteRef:14]) [14: ) Erfasst durch die Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des Rates (A Bl. EU L 354 vom 28.12.2013, S. 1, in der jeweils geltenden Fassung).] 

	☐ja
	☐ nein

	b) Primärproduktion der in Anhang I des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union aufgeführten landwirtschaftlichen Erzeugnisse
	☐ja
	☐ nein

	2. Ist die vom Unternehmen beantragte De-minimis-Beihilfe für die unter Punkt 1 Buchst. a bzw. b genannte Geschäftstätigkeit bestimmt?

	☐ja
	☐nein

	3. Falls die Frage unter Punkt 1 Buchst. a oder b bejaht wird: ist eine getrennte Buchführung[endnoteRef:15]) gewährleistet, die eine Übertragung der Vorteile aus der erhaltenen De-minimis-Beihilfe auf die in diesen Buchstaben genannte Geschäftstätigkeit verhindert (auf welche Weise)?					 [15: ) Die getrennte Buchführung für bestimmte Geschäftstätigkeiten besteht darin, dass für diese Tätigkeiten separate Aufzeichnungen geführt werden und die Erträge und Aufwendungen auf der Grundlage konsequent angewandter und objektiv begründeter Methoden korrekt zugeordnet werden, sowie darin, dass in den Unterlagen gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 29. September 1994 über die Rechnungslegung (G Bl. von 2023, Pos. 120, in der jeweils geltenden Fassung) die Grundsätze für die Führung separater Aufzeichnungen und die Methoden zur Zuordnung von Kosten und Einnahmen festgelegt werden.] 


	☐ja
	☐nein
	☐nicht anwendbar

	 

	D. Angaben zu Beihilfen, die in Bezug auf dieselben Kosten gewährt wurden, für deren Deckung die vom Unternehmen beantragte De-minimis-Beihilfe bestimmt ist

	1. Wird die von dem Unternehmen beantragte De-minimis-Beihilfe zur Deckung identifizierbarer Kosten verwendet? D.1 Bitte haken Sie JA an, da eine minimale Unterstützung für eine bestimmte Aktivität im Rahmen des Projekts gewährt wird. In Projekten sind Ausgaben nachverfolgbar, selbst wenn sie in Form vereinfachter Kosten entstanden sind.



	☐ja
	☐nein

	2. Falls ja, hat das Unternehmen für die Deckung derselben, oben angeführten Kosten eine andere Beihilfe als eine De-minimis-Beihilfe erhalten?

	☐ja
	☐nein
	☐nicht anwendbar

	3. Falls ja, ist die folgende Tabelle[endnoteRef:16]) für die oben genannten Beihilfen, die keine De-minimis-Beihilfen sind, und für De-minimis-Beihilfen für dieselben Kosten auszufüllen				 [16: ) Auszufüllen gemäß der „Anleitung zum Ausfüllen der Tabelle in Teil D des Vordrucks".] 


	Lfd. Nr.
	Tag der Gewährung der Beihilfe
	Beihilfe gewährende Stelle
	Rechtsgrundlage für die Gewährung der Beihilfe
	Zweck der Beihilfe
	Form der Beihilfe
	Bruttowert der Beihilfe (PLN) D.2  Wenn Sie mit JA geantwortet haben, füllen Sie die Tabelle unter Punkt D3 aus und informieren Sie über die Höhe der für dasselbe Projekt erhaltenen öffentlichen Hilfen (Spalte 7), z. B. in Form eines nicht erstattungsfähigen nationalen Zuschusses (vor Unterzeichnung der Projekt-Mitfinanzierung/Zuschussvertrag). Codes für Zweck und Form der Unterstützung finden Sie auf Seite 12.
Denken Sie daran , dass die Ansummierung der zuvor erhaltenen Unterstützung in Form von staatlicher Unterstützung für dieselben berechtigten Ausgaben (sowohl von einer inländischen als auch von einer ausländischen Institution) kumuliert mit der Unterstützung in Form der de-minimis-Hilfe, die Sie in Polen beantragen, bis zu 80 % der gesamten Unterstützung. 



	1
	2
	3
	4z. B. ein Gesetz, eine Verordnung Nr. einer Subventionsvereinbarung, kein Beschluss, eine Entscheidung usw.


	5a25 Staatliche Unterstützung für ETC-Projekte (a.25.1 indirekte Hilfe),  
e2 De minimis aid 


	6
	7

	
	
	
	
	
	z. B. Code: A1.1 für eine nationale nicht erstattungsfähige Subvention


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4. Falls in der Tabelle andere Beihilfen als De-minimis-Beihilfen angegeben sind, sind zusätzlich die Buchstaben a bis h unten auszufüllen.

	a) Beschreibung des Vorhabens

	


	b) förderfähige Kosten zum Nenn- und diskontierten Wert sowie deren ArtenD.4  Wenn Sie in der Tabelle die staatliche Unterstützung angegeben haben, die Sie zuvor für ein anderes als de minimis-Projekt erhalten haben, füllen Sie bitte auch die Punkte 1 bis 8 aus. Geben Sie Informationen über das Projekt oder die Tätigkeit/Investition, für die Sie öffentliche Unterstützung erhalten haben.



	

	c) maximal zulässige Beihilfeintensität

	

	d) Intensität der bereits gewährten Beihilfe in Bezug auf die unter Buchstabe b genannten Kosten

	

	e) Standort des Vorhabens[endnoteRef:17]) [17: ) Die genaue Adresse des Vorhabens ist anzugeben. Wenn es nicht möglich ist, die genaue Adresse anzugeben, ist der Standort des Vorhabens mindestens auf unterregionaler Ebene anzugeben.] 


	


	f) im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vorhabens zu erreichende Ziele				

	

	g) Phasen der Umsetzung des Vorhabens

	

	h) Start-[endnoteRef:18]) und Enddatum der Umsetzung [18: ) Der Beginn der Umsetzung des Vorhabens ist gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts zu definieren. Zum Beispiel gemäß Art. 2 Nr. 23 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Arten von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags (A Bl. EU L 187 vom 26.06.2014, S. 1, in der jeweils geltenden Fassung) bedeutet der Beginn der Arbeiten den Beginn der mit der Investition verbundenen Bauarbeiten oder die erste rechtlich bindende Verpflichtung zur Bestellung von Ausrüstung oder eine andere Verpflichtung, die die Investition unumkehrbar macht, je nachdem, was als erstes eintritt..] 


	

	E. Angaben zum zur Vorlage von Informationen Berechtigten

	[bookmark: _Hlk122534249]Datum									

	
	
	
	_
	
	
	_
	
	
	
	


    Tag            Monat                       Jahr
													

	Dienstposten

	

	Telefonnummer

	

	Vor-, Nachname	und Unterschrift

	



8

	 Anleitung zum Ausfüllen der Tabelle in Teil D des Vordrucks

	Es sind Angaben zu den bisher erhaltenen Beihilfen für dieselben förderfähigen Kosten zu machen, für deren Deckung die De-minimis-Beihilfe gewährt wird. Wenn beispielsweise das eine De-minimis-Beihilfe beantragende Unternehmen in der Vergangenheit eine Beihilfe für die Durchführung einer Investition erhalten hat, sind nur die Beihilfen anzugeben, die für dieselben förderfähigen Kosten bestimmt sind, für deren Deckung die De-minimis-Beihilfe gewährt werden soll.


	1. Tag der Gewährung der Beihilfe (Spalte 2) - es ist der Tag der Gewährung der Beihilfe im Sinne von Art. 2 Nr. 11 des Gesetzes vom 30. April 2004 über das Verfahren zur Gewährung von öffentlichen Beihilfen anzugeben.


	2. Beihilfe gewährende Stelle (Spalte 3) - es sind der vollständige Name und die Anschrift der die Beihilfe gewährenden Stelle anzugeben. Hat das Unternehmen die Beihilfe auf der Grundlage eines Rechtsakts erhalten, der den Anspruch auf Beihilfe ausschließlich von der Erfüllung der darin festgelegten Voraussetzungen abhängig macht, ohne dass eine Entscheidung getroffen oder ein Vertrag geschlossen werden muss, ist dieses Feld nicht auszufüllen.


	3. Rechtsgrundlage für die Gewährung der Beihilfe (Spalte 4) - es ist auf die Regelung und die Bezeichnung des Gesetzes als Grundlage für die Gewährung der Beihilfe hinzuweisen. Wenn die Gewährung der Beihilfe auf eine Durchführungsbestimmung zum Gesetz zurückzuführen ist, ist auch deren Bezeichnung anzugeben. Wurde die Beihilfe auf der Grundlage einer Entscheidung, eines Beschlusses oder eines Vertrages gewährt, ist auch die Kennzeichnung dieses Rechtsakts anzugeben: im Falle einer Entscheidung - ihre Nummer, im Falle eines Beschlusses - seine Nummer, im Falle eines Vertrages - seine Nummer, der Vertragsgegenstand und die Vertragsparteien.


	4. Zweck der Beihilfe (Spalte 5) - es ist ein Code zur Angabe des Zwecks der erhaltenen Beihilfe gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 7. August 2008 über Berichtserstattung zu den gewährten staatlichen Beihilfen, Informationen über die Nichtgewährung solcher Beihilfen und Berichtserstattung zu den Zahlungsrückständen von Unternehmen im Falle von Leistungen, die an den öffentlichen Finanzsektor abzuführen sind (G Bl. von 2024, Pos. 161, in der jeweils geltenden Fassung) mitzuteilen.


	5. Form der Beihilfe (Spalte 6) - es ist ein Code zur Kennzeichnung der einschlägigen Form der Beihilfe gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 7. August 2008 über Berichtserstattung zu den gewährten staatlichen Beihilfen, Informationen über die Nichtgewährung solcher Beihilfen und Berichtserstattung zu den Zahlungsrückständen von Unternehmen im Falle von Leistungen, die an den öffentlichen Finanzsektor abzuführen sind, mitzuteilen.


	6. Bruttowert der Beihilfe (PLN) (Spalte 7) - als ein gemäß der Verordnung des Ministerrats vom 11. August 2004 über die detaillierte Methode zur Berechnung des Wertes der in verschiedenen Formen gewährten öffentlichen Beihilfen und den einschlägigen EU-Vorschriften ermitteltes Bruttosubventionsäquivalent.







	Form der UnterstützungCodes für die Form der Unterstützung und den Zweck der Unterstützung 


	Code

	FÖRDERUNGEN

	Subvention und andere nicht erstattungsfähige Leistungen
	A1.1

	Subventionen zum Zinssatz von Bankkrediten (direkt für Unternehmer)
	A1.2

	weitere Ausgaben im Zusammenhang mit dem Betrieb der Haushaltseinheiten oder der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben
	A1.3

	Erstattung
	A1.4

	Vergütung
	A1.5

	AUSNAHMEN, ENTLASTUNGEN, ERLÖSUNGEN

	Steuerbefreiung
	A2.1

	Steuerabzug
	A2.2

	Eine Verringerung oder Verringerung, die zu einer Verringerung der Steuerbasis oder des Steuerbetrags führt
	A2.3

	Reduzierung der Gebühr
	A2.4

	Gebührenbefreiung
	A2.5

	Steuerbefreiung
	A2.6

	Verzicht auf die Gebührenerhebung oder Verzicht auf die Verfolgung zivilrechtlicher Forderungen
	A2.7

	Die gesamte oder teilweise steuerliche Rückstände mit Zinsen annullen
	A2.8

	Steuererlass
	A2.8.1

	Zinsen auf Steuerrückstände ganz oder teilweise aufgehoben
	A2.9

	Ermäßigung ganz oder teilweise einer Gebühr (Prämie, Zahlung, zivilrechtliche Forderung) oder überfällige Gebühr (Prämie, Zahlung, zivilrechtliche Forderung) zusammen mit Zinsen für verspätete Zahlungen
	A2.10

	Ermäßigung ganz oder teilweise der Zinsen für verspätete Zahlungen von Gebühren (Prämien, Zahlungen, zivilrechtliche Forderungen, Strafen)
	A2.11

	Erlass der Strafe oder Verzicht auf die Verhängung der Strafe
	A2.12

	Eigentümer im Besitz der Staatskasse oder lokalen Behörden oder deren Verbände zur Nutzung zu Bedingungen, die dem Unternehmer günstiger sind als die auf dem Markt angebotenen Bedingungen
	A2.13

	Verkauf von Grundstücken, die der Staatskasse oder lokalen Regierungsstellen oder deren Vereinigungen gehören, zu günstigeren Bedingungen als die auf dem Markt angebotenen
	A2.14

	Streichung der Durchsetzungskosten
	A2.15

	Einmalige Abschreibung
	A2.16

	Verzicht auf die Kosten des Gerichtsverfahrens
	A2.17

	Freistellung für den Fonds zu Investitionszwecken
	A2.18

	KAPITAL- UND INVESTITIONSSUBVENTIONEN

	Kapitalbeitrag
	B1.1

	Umwandlung von Forderungen in Aktien oder Aktien
	B2.1

	BEVORZUGTE DARLEHEN

	Vorzugskredit
	C1.1

	Präferenzkredit
	C1.2

	Subventionen auf den Zinssatz von Bankkrediten (für Banken)
	C1.3

	Kredite oder Kredite, die bedingt (ganz oder teilweise) erlassen wurden
	C1.4

	Erstattungsfähiger Vorschuss
	C1.5

	AUFSCHIEBUNGEN, RATEN

	Verschiebung der Steuerzahlungsfrist
	C2.1

	Verschiebung des Zahlungsdatums von Steuerrückständen oder Steuerrückständen mit Zinsen
	C2.1.2

	Aufteilung der Steuerzahlungen in Raten
	C2.2

	Zahlung von Steuerrückständen oder Steuerrückständen mit Zinsen
	C2.3.1

	Verschiebung des Zahlungstermins der Gebühr (Prämie, Zahlung, zivilrechtliche Forderung)
	C2.4

	Verschiebung der Frist zur Zahlung einer überfälligen Gebühr (Prämie, Zahlung, zivilrechtliche Forderung, Strafe) oder überfällige Gebühr (Prämie, Zahlung, zivilrechtliche Forderung, Strafe) mit Zinsen
	C2.4.1

	Verteilung der Gebühren (Beiträge, Zahlungen, zivilrechtliche Forderungen) in Raten
	C2.5

	Zahlung der überfälligen Gebühr (Prämie, Zahlung, zivilrechtliche Forderung, Strafe) oder überfällige Gebühr (Prämie, Zahlung, zivilrechtliche Forderung, Strafe) mit Zinsen in Raten
	C2.5.1

	Verschiebung der Zahlung der Strafe
	C2.6

	Verteilung der Strafe in Raten
	C2.7

	Verteilung der Durchsetzungskosten in Raten
	C2.8

	Zinsraten
	C2.9

	Verschiebung des Zahlungstermins wegen Durchsetzungskosten
	C2.10

	Verschiebung des Zinszahlungsdatums
	C2.11

	Verschiebung des Zahlungstermins wegen der Kosten des Gerichtsverfahrens
	C2.12

	Verteilung der Kosten des Gerichtsverfahrens in Raten
	C2.13

	BÜRGSCHAFTEN UND GARANTIEN
	

	Bürgschaft
	D1.1

	Garantie
	D1.2

	SONSTIGES
	Und

	De-Minimis-Hilfe  (gemäß der Kommissionsverordnung Nr. 1407/2013 oder früher)
	E1

	de minimis-Unterstützung  im Straßentransportsektor (gemäß EG-Verordnung Nr. 1407/2013 oder früher)
	e1t

	De-Minimis-Beihilfe   zur Entschädigung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (gemäß der Kommission Verordnung Nr. 360/2012)
	E1C

	De Minimis-Hilfen (in Einklang mit der Kommissionsverordnung 2023/2831)  
	E2

	De Minimis-Beihilfe   zur Entschädigung der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (gemäß der Kommission Verordnung 2023/2832)
	E2C

	A. HORIZONTALE UNTERSTÜTZUNG

	Unterstützung für Forschung, Entwicklung und Innovation

	Unterstützung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte: Basisforschung
	a1.1.1

	Unterstützung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte: Industrielle Forschung
	a1.1.2

	Unterstützung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte: Experimentelle Entwicklungsarbeiten
	a1.1.3

	Unterstützung für F&E-Projekte: Machbarkeitsstudie
	a1.1.4

	Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen zur Unterstützung von Innovationen
	a1.2

	Unterstützung für Machbarkeitsstudien
	a1.3

	Unterstützung für Prozess- und Organisationsinnovationen
	a1.4

	Hilfe für Innovationscluster
	a1.7

	Investitionshilfe für Forschungsinfrastrukturen
	a1.9

	Unterstützung für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Fischerei- und Aquakultursektor
	a1.10

	Unterstützung für Projekte, die mit einem Seal of Excellence Quality Label ausgezeichnet wurden
	a1.11

	Unterstützung für die Marie-Skłodowska-Curie-Aktionen und die Validierung des ERC-Designs
	a1.12

	Hilfe, die in kofinanzierten Forschungs- und Entwicklungsprojekten enthalten ist
	a1.13

	Hilfe fürs Teaming
	a1.14

	Unterstützung im Zusammenhang mit der Kofinanzierung von Projekten, die vom Europäischen Verteidigungsfonds oder dem Europäischen Verteidigungsindustrieentwicklungsprogramm unterstützt werden,
	a1.15

	Investitionshilfe für Tests und Testinfrastrukturen
	a1.16

	Unterstützung für Umweltschutz und Energieziele

	Investitionshilfen für den Umweltschutz, einschließlich Dekarbonisierung
	a2.1

	Investitionshilfen für die frühere Anpassung von Unternehmen an zukünftige EU-Standards, die Anwendung höherer Standards als EU-Standards oder die Verbesserung des Umweltschutzes ohne EU-Standards
	a2.1.3

	Investitionshilfen für Maßnahmen zur Unterstützung der Energieeffizienz
	a2.4

	Investitionshilfen für Maßnahmen zur Unterstützung der Energieeffizienz in Gebäuden
	a2.4.1

	Hilfe zur Erleichterung von Energieeffizienzverträgen
	a2.4.2

	Investitionshilfe für Projekte zur Förderung der Energieeffizienz in Gebäuden in Form von Finanzinstrumenten
	a2.4.3

	Investitionshilfe zur Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen, zur Förderung erneuerbarer Wasserstoffstoffe und hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung
	a2.6.1

	Betriebshilfe zur Förderung von Strom aus erneuerbaren Quellen
	a2.6.2

	Betriebshilfe zur Förderung erneuerbarer Energien und erneuerbarer Wasserstoff in kleinen Projekten und Gemeinden mit erneuerbaren Energien
	a2.6.3

	Unterstützung für Forschungs- oder Beratungsdienste zu Klima-, Umweltschutz- und Stromfragen
	a2.7

	Hilfe in Form von Umweltsteuergutschriften gemäß Richtlinie 2003/96/EG
	a2.8

	Unterstützung in Form von Steuersenkungen oder Steuerabgaben zum Umweltschutz
	a2.8.1

	Investitionshilfe für ein energieeffizientes Heiz- oder Kühlsystem
	a2.9

	Unterstützung für effizientes Abfallmanagement oder Unterstützung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft
	a2.10

	Investitionshilfen zur Sanierung von Umweltschäden, zur Wiederherstellung kontaminierter Standorte, zum Schutz oder zur Wiederherstellung der Biodiversität oder zur Umsetzung naturbasierter Lösungen zur Minderung und Anpassung des Klimawandels
	a2.11

	Hilfe in Form von Treibhausgasemissionszuweisungsschemata
	a2.13

	Hilfe zur CO2-Abscheidung, -speicherung und -nutzung
	a2.14

	Investitionshilfen für die Energieinfrastruktur
	a2.15

	Hilfe zur Sicherung der Stromversorgung, einschließlich Unterstützung zur Sicherstellung der Erzeugungsqualität
	a2.16

	Unterstützung in Form von Senkungen der Stromkosten für energieintensive Kunden
	a2.17

	Hilfe zur Reduzierung oder Vermeidung von Emissionen aus industriellen Prozessen
	a2.18

	Hilfe zur Verhinderung oder Reduzierung von Verschmutzungen, die nicht durch Treibhausgase verursacht werden, nicht verschmutzt
	a2.19

	Investitionshilfe für Auflade- oder Betankungsinfrastruktur
	a2.20

	Unterstützung für den Kauf oder das Leasing sauberer oder emissionsfreier Fahrzeuge sowie sauberer mobiler Ausrüstung sowie für die Nachrüstung von Fahrzeugen und mobilen Wartungsgeräten
	a2.21

	Unterstützung für die Schließung von Kohle-, Torf- und Ölschieferkraftwerken sowie Kohle-, Torf- oder Ölschieferbergbauaktivitäten
	a2.22.1

	Hilfe zur Deckung außergewöhnlicher Kosten durch die Schließung nicht wettbewerbsfähiger Kohle-, Torf- und Ölschieferaktivitäten
	a2.22.2

	Hilfen für Mikro-, Klein- und Mittelunternehmen

	Investitionshilfen für KMU
	a3.1

	Unterstützung für Beratungsleistungen für KMU
	a3.2

	Hilfe für die Teilnahme von KMU an Messen
	a3.3

	Unterstützung für Kosten, die KMU bei der Teilnahme an gemeinschaftsgeführten lokalen Entwicklungsprojekten (CLLD) entstehen
	a3.4

	Unterstützung in Form von begrenzten Mitteln für KMU, die von gemeinschaftsgeführten lokalen Entwicklungsprojekten (CLLD) profitieren
	a3.4.1

	Hilfe für Kleinunternehmen in Form öffentlicher Interventionen zur Versorgung von Strom, Gas oder Wärme
	a3.5

	Hilfen für KMU in Form vorübergehender öffentlicher Interventionen zur Versorgung von Strom, Gas oder Wärme aus Erdgas oder Strom, um die Auswirkungen von Preiserhöhungen nach Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine abzumildern
	a3.6

	Unterstützung für benachteiligte Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mit Behinderungen

	Hilfe in Form von Lohnzuschüssen zur Einstellung benachteiligter Arbeitnehmer
	a11.1

	Hilfe in Form von Lohnzuschüssen für die Beschäftigung behinderter Arbeiter
	a11.2

	Hilfe zur Kompensation zusätzlicher Kosten im Zusammenhang mit der Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer
	a11.3

	Hilfe zur Kompensation der Kosten für Unterstützung, die Arbeitnehmern in besonders benachteiligten Situationen gewährt wird, zu entschädigen
	a11.4

	Ausbildungsunterstützung
	a14

	Rettungshilfe
	a15

	Umstrukturierungshilfe
	a16

	Vorübergehende Umstrukturierungshilfe
	a16.1

	Gewährte Hilfe zur Wiedergutmachung von Schäden durch Naturkatastrophen oder andere außergewöhnliche Ereignisse
	A17

	Hilfen zur Verhinderung oder Behebung schwerwiegender wirtschaftlicher Störungen sektorübergreifender Natur
	a18

	Hilfe zur Ausgleichung der negativen wirtschaftlichen Folgen von COVID-19, gewährt in begrenzten Mengen von
	a18.1

	Unterstützung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Zusammenhang mit COVID-19
	a18.2

	Unterstützung für Forschungsinfrastruktur und Tests im Zusammenhang mit COVID-19
	a18.3

	Investitionshilfe für die Produktion von COVID-19-bezogenen Produkten
	a18.4

	Weitere COVID-19-Krisenhilfen
	a18.5

	Hilfe zur Unterstützung der Wirtschaft nach Russlands militärischer Aggression gegen die Ukraine durch begrenzte Hilfsmittel
	a18.6

	Liquiditätsunterstützung für vom Krieg in der Ukraine betroffene Unternehmer
	a18.7

	Hilfe zur Deckung der zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit dem außergewöhnlich erheblichen Anstieg der Erdgas- und Strompreise infolge des Krieges in der Ukraine
	a18.8

	Hilfe für weitere Reduzierungen des Stromverbrauchs
	a18.11

	Hilfen zur Unterstützung nationaler Unternehmer, die im Rahmen eines wirtschaftlichen Unternehmens tätig sind, das im europäischen Interesse unternommen wird, tätig
	a19

	Unterstützung zur Förderung der Kultur und zur Bewahrung des Kulturerbes
	a20

	Sozialhilfe für einzelne Verbraucher
	a21

	Risikokapital-Unterstützung
	A22

	Hilfen für den Zugang zu Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen

	Risikofinanzierungshilfe
	a22.1

	Risikofinanzierungshilfe für KMU in Form von Steueranreizen für private Investoren, die natürliche Personen sind,
	a22.1.1

	Unterstützung für Start-ups
	a22.2

	Unterstützung für alternative Handelsplattformen, die sich auf KMU spezialisieren
	a22.3

	Hilfe für Aufklärungskosten
	a22.4

	Hilfe, die dazu dient, die Entwicklung bestimmter wirtschaftlicher Aktivitäten oder bestimmter Wirtschaftsregionen zu erleichtern, vorausgesetzt, sie verändert die Handelsbedingungen nicht in einem Ausmaß, das dem Binnenmarkt widerspricht
	a23

	Hilfe zur Beschleunigung des Einsatzes erneuerbarer Energien und Energiespeicherung, die im Kontext von REPowerEU relevant ist
	a23.1

	Unterstützung für die Dekarbonisierung industrieller Produktionsprozesse durch Elektrifizierung oder den Einsatz von erneuerbarem Wasserstoff oder elektrolytischem Wasserstoff unter bestimmten Bedingungen sowie für Energieeffizienzmaßnahmen
	a23.2

	Hilfe zur Beschleunigung von Investitionen in Sektoren von strategischer Bedeutung für den Übergang zu einer Netto-Null-Wirtschaft
	a23.3

	Unterstützung für die europäische territoriale Zusammenarbeit

	Unterstützung für die Teilnahme an ETC-Projekten
	a25

	Hilfe in Form von begrenzten Beträgen für die Teilnahme an ETC-Projekten
	a25.1

	Investitionshilfen für lokale Infrastruktur
	a26

	Unterstützung für Sportinfrastruktur und multifunktionale Freizeitinfrastruktur
	A27

	Unterstützung, die in Finanzprodukten enthalten ist, die vom InvestEU-Fonds unterstützt werden

	Unterstützung für Projekte von gemeinsamem Interesse im Bereich der transeuropäischen digitalen Kommunikationsinfrastruktur oder mit einem Qualitätsstempel in Form eines Exzellenzsiegels ausgezeichnet
	a28.1

	Mittel für Investitionen in feste Breitbandnetze und Unterstützung für die Entwicklung von 4G- und 5G-Mobilfunknetzen, um nur einige berechtigte sozioökonomische Treiber zu verbinden
	a28.2

	Hilfe für Energieerzeugung und Infrastruktur
	a28.3

	Unterstützung für Infrastruktur sowie soziale, bildungsbezogene, kulturelle und natürliche Erbeaktivitäten
	a28.4

	Hilfe für den Transport und die Verkehrsinfrastruktur
	a28.5

	Hilfen für Infrastruktur außerhalb der Verkehrsinfrastruktur
	a28.6

	Hilfe zum Umweltschutz, einschließlich des Klimaschutzes
	a28.7

	Unterstützung für Forschung, technologische Entwicklung, Innovation und Digitalisierung
	a28.8

	Unterstützung in Form von Finanzierung durch den InvestEU-Fonds für KMU oder kleine Mid-Caps
	a28.9

	Unterstützung im Zusammenhang mit kommerziellen Finanzprodukten mit Intermediären, die vom InvestEU-Fonds unterstützt werden
	a28.10

	B. REGIONALE HILFE

	Investitionshilfe
	B1

	Einsatzunterstützung
	B4

	Regionale Unterstützung für die Stadtentwicklung
	b6

	C. SONSTIGE VERWENDUNG

	Hilfe zur Entschädigung von Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichem Interesse oder zur Entschädigung öffentlicher Dienstleistungen im Landverkehrssektor
	C5

	D. HILFE IN SEKTOREN – spezifische Anwendungen

	KOHLEBERGBAUSEKTOR

	Hilfe zur Deckung außergewöhnlicher Kosten
	d3.1

	Hilfe zum Abschluss
	d3.2

	VERKEHRSSEKTOR

	SEESCHIFFFAHRT

	Hilfe für Seehäfen
	d4.1

	Hilfe zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
	d4.2

	Hilfe für die Rückführung von Seeleuten
	d4.3

	Hilfe zur Unterstützung der Kurzseeschifffahrt
	d4.4

	BINNENSCHIFFFAHRT
	

	Hilfe für Binnenhäfen
	d12.1

	LUFTFAHRT

	Investitionshilfe für Flughäfen
	d5.1

	Starthilfe für Fluggesellschaften
	d5.3

	Betriebshilfe für Flughäfen
	d5.4

	Sozialhilfe für Luftverkehrsdienste an einzelne Verbraucher
	d5.5

	EISENBAHNSEKTOR

	Regionalhilfe für den Kauf oder die Modernisierung von Rollmaterial
	d6.1

	Hilfe bei der Erlassung von Schulden
	d6.2

	Unterstützung für die Koordination des Verkehrs
	d6.3

	MULTIMODALER UND INTERMODALER VERKEHR
	d7

	ENERGIESEKTOR
	

	Hilfe zur Deckung der Kosten für Erzeuger im Zusammenhang mit der vorzeitigen Kündigung langfristiger Verträge zum Verkauf von Kapazität und Strom
	d8

	FILMBRANCHE
	

	
Hilfsmittel für audiovisuelle Werke
	
d9

	TELEKOMMUNIKATIONSSEKTOR

	Dauerhafte Breitbandunterstützung
	D10.1

	Unterstützung bei 4G- und 5G-Mobilfunknetzen
	D10.2

	Hilfe für Projekte von gemeinsamem Interesse im Bereich der transeuropäischen digitalen Kommunikationsinfrastruktur
	D10.3

	Konnektivitätsgutscheine
	D10.4

	Backhaul-Hilfe
	D10.5

	Weitere Hilfe im Telekommunikationssektor
	D10.6

	BANKENSEKTOR



	D11



